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(Betriebsadresse)

Ausgehängt am  	



Eingezogen am  	



Bekanntmachung des Wahlergebnisses für die Wahl der Jugend- und
Auszubildendenvertretung (Mehrheitswahl)


Die am   	durchgeführte Wahl der Jugend- und Auszubildendenvertretung erfolgte nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl, da nur eine gültige Vorschlagsliste eingereicht wurde. Es wurden   	gültige Stimmen
abgegeben; davon entfielen auf die einzelnen Wahlbewerber:


	Nr.
	

Familienname
	

Vorname
	Art der Beschäftigung im Betrieb / Ausbildungsberuf
	Zahl der erhaltenen Stimmen

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	7
	
	
	
	

	8
	
	
	
	




Es waren                  Mitglieder für die Jugend- und Auszubildendenvertretung zu wählen. Nach
§ 62 III BetrVG muss das Geschlecht, das unter den in § 60 I BetrVG genannten Arbeitnehmer/innen in der Minderheit ist, mindestens entsprechend seinem zahlenmäßigen Verhältnis in der Jugend- und Auszubildendenvertretung vertreten sein, wenn diese aus mindestens drei Mitgliedern besteht.

Formular 1.11a: Bekanntmachung des Wahlergebnisses
(normales Wahlverfahren - Mehrheitswahl)
www.poko.de/jav

Zur Umsetzung dieses Grundsatzes bestimmt § 39 III WO i.V.m. § 22 I WO, dass bei der Zuweisung der Sitze zunächst die dem Minderheitengeschlecht zustehenden Mindestsitze ermittelt werden. Diese werden in der Reihenfolge der jeweils höchsten Stimmenzahlen zugewiesen. Das sind folgende Frauen*/Männer*:


	1.



	2. 

(die jeweiligen Namen anführen)


Sodann erfolgt die Verteilung der weiteren Sitze, und zwar unabhängig von dem Geschlecht, in der Reihenfolge der erhaltenen Stimmenzahlen. Das sind folgende Wahlbewerber/innen:


	3. 



	4. 



	5.
	


	6. 

(Namen der weiteren Gewählten anführen)



Die Jugend- und Auszubildendenvertretung setzt sich somit wie folgt zusammen:

	Nr.
	

Familienname
	

Vorname
	Art der Beschäftigung im Betrieb / Ausbildungsberuf
	Zahl der erhaltenen Stimmen

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	6
	
	
	
	

	…
	
	
	
	




Ersatzmitglieder sind die nicht gewählten Wahlbewerber mit den nächsthöchsten Stimmzahlen in der Reihenfolge der auf sie entfallenen Stimmen. Dabei sind die Grundsätze des § 62 III BetrVG, nach denen das Minderheitengeschlecht eine Mindestanzahl von Sitzen zu erhalten hat, zu beachten.
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